Stand: 2010

— Nur bei VollzeitmaBnahmen —

Anlage zum Formblatt A

Férderungsnummer

Eingangsstempel ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

wird von der zustandigen Behoérde ausgefiillt

bzw. ankreuzen und Nichtzutreffendes streichen.

Zeile

Bitte jedes Feld sorgfaltig in Druckschrift ausfiillen

Beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 3 und 4.

Familienname, Geburtsname — wenn abweichend —, Vorname(n) Geburtsdatum

Angaben zum Einkommen und Vermogen

Einkommen der Antragstellerin/des Antragstellers (Bitte Belege beifiigen)
MaBgebend fir die Angaben sind die Einnahmen im Bewilligungszeitraum (BWZ), der am ersten
eines Monats beginnt. (1)

von (Datum) bis (Datum)

Betrag im gesamten BWZ
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‘ | ‘ ‘ ‘ also in Kalendermonaten in vollen Euro

Bitte jedes Feld sorgfltig in Druck-

voraussichtlich erzielt werden. g v
schrift ausfiillen bzw. ankreuzen

und Nichtzutreffendes streichen.

Voraussichtliche Einnahmen aus bestehenden oder ruhenden Arbeitsverhaltnissen,

Ferien-, Gelegenheitsarbeiten (brutto), Mini-Jobs @ Euro
darin ist ein Arbeitgeberanteil zu vermdgenswirksamen Leistungen enthalten D ja D nein
Sonstige Renten (z.B. Unfallrenten) Euro

Einklinfte aus selbststandiger Arbeit, Gewerbebetrieb,

Vermietung und Verpachtung, Land- und Forstwirtschaft Euro
Ausbildungsvergiitung brutto - auch Sachbeziige (ohne Familienzuschlage) (3) Euro
Waisenrente und/oder Waisengeld (einschl. Weihnachtszuwendung) @ Euro
Einkiinfte aus Kapitalvermégen (z.B. Sparzinsen) @ Euro

Einnahmen nach der BAf6G-Einkommensverordnung (nicht: laufende AFBG-Zahlungen)—
Verordnung abgedruckt in den Erlauterungen (6) Euro

Bitte
Nachweise
beifiigen

Unterhaltsleistungen meines dauernd getrennt lebenden oder meines geschiedenen Ehegatten
oder sonstiger unterhaltspflichtiger Personen (nicht die Eltern) monatlich Euro

Zuwendungen von Firmen und privaten Stiftungen Euro

Ausbildungsbeihilfen und gleichartige Leistungen aus 6ffentlichen Mitteln sowie Férderungs-
leistungen anderer Staaten, soweit sie zur Deckung des Lebensunterhalts oder der tblichen
Ausbildungskosten bestimmt sind (7) Euro

Sonstige Ausbildungsbeihilfen Euro

Einnahmen, die zur Deckung des Unterhaltsbedarfs

a) meines Ehegatten Euro

b) meiner Kinder Euro
bestimmt sind.

Erhalten Sie andere Sozialleistungen oder haben Sie andere Sozialleistungen beantragt,
die noch nicht bewilligt worden sind ? D ja D nein

Wenn ja, Welche?

Bitte beachten: Anderungen im Laufe des BWZ bitte unverziiglich mitteilen
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2. Vermdgen der Antragstellerin/des Antragstellers

im Zeitpunkt der Antragstellung (9 (Bitte Belege beifiigen) Zeitwert
2.1 Land- und forstwirtschaftliche Grundstlicke (auch Miteigentumsanteile; Zeitwert) Euro
2.2 Sonstige unbebaute Grundstiicke (auch Miteigentumsanteile; Zeitwert) Euro N Bhitte_
achweise
beifiigen
2.3 Sonstige bebaute Grundstiicke (auch Miteigentumsanteile; Zeitwert) Euro
2.4 Betriebsvermégen (auch Miteigentumsanteile; Zeitwert) Euro
25 Kraftfahrzeug/e (1) Euro
\ Wert in vollen Euro
2.6  Wertpapiere, insbesondere Aktien, Pfandbriefe,
Schatzanweisungen, Wechsel, Schecks Euro
2.7 Sonstige Forderungen und Rechte (3 Euro
2.8 Lebensversicherungen (Einzahlstand und Ruickkaufwerte) Euro
2.9 Sonstige Vermbdgensgegenstéande Euro Bitte
Nachweise
beifiigen
210 Verkehrswert des Vermogens im Ausland (5) Euro
2.11 Barvermégen und Guthaben Euro
2.12 Hoéhe des Bank- und Sparguthabens Euro
2.13 Hoéhe des Bauspar- und Pramiensparguthabens Euro
3. Schulden und Lasten im Zeitpunkt der Antragstellung (nur, wenn Vermogen vorliegt) (7)
3.1  Hypotheken, Grundschulden und sonstige Belastungen
auf einem der vorgenannten Vermdgenswerte Euro
o
3.2 Lasten, z.B. Verpflichtungen zu wiederkehrenden Leistungen, Nac,:,‘,:zise
Beschrankung des Eigentums zu Gunsten Dritter (NieBbrauch, Rentenverpflichtung) Euro beifiigen
3.3 Sonstige Schulden,
z.B. Forderungen Dritter, Kleinkredite mit Ausnahme der Darlehen nach dem AFBG Euro
4. Freizustellende Vermdgenswerte
4.1  Ubergangsbeihilfen nach den §§ 12,13 des Soldatenversorgungsgesetzes E _
sowie nach § 13 Abs. 1 des Bundespolizeibeamtengesetzes uro Bitte.
Nachweise
beifiigen
4.2 Vermodgenswerte, deren Verwertung aus rechtlichen Griinden ausgeschlossen ist Euro
4.3 Ich beantrage, dass zur Vermeidung unbilliger Harten Vermgenswerte nicht angerechnet
werden (z.B. angemessenes selbstgenutztes Wohneigentum, Lebensversicherung,
Eigenkapital oder/und Bausparvertrage fiir Existenzgriindungen;
ausfihrliche Begriindung bitte auf gesondertem Blatt beifligen) D ja D nein
Mir ist bekannt,
— dass ich verpflichtet bin, jede Anderung meiner wirtschaftlichen Lage (z.B. des von mir erzielten Einkommens), tiber die in diesem Antrag
Erklarungen abgegeben worden sind, unverziiglich der zustandigen Behoérde schriftlich anzuzeigen;
— dass unrichtige oder unvollstindige Angaben oder die Unterlassung von Anderungsanzeigen strafrechtlich verfolgt oder als
Ordnungswidrigkeit mit einer GeldbuBe geahndet werden kénnen und dass zu Unrecht gezahlte Betrédge zuriickgefordert werden;
— dass meine Angaben in dieser Erklarung beim zustandigen Sozialleistungstrager, Finanzamt und beim Arbeitgeber sowie bei Vorliegen der
Voraussetzungen durch eine Kontenabfrage nach § 93 Abs. 8 AO beim Bundeszentralamt fur Steuern Uberpruft werden kénnen;
— dass im Falle der Inanspruchnahme von Bankdarlehen der Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) die fur die Darlehensriickerstattung
erforderlichen Daten zwischen der Kreditanstalt fir Wiederaufbau und der AFBG-Behérde ausgetauscht werden kénnen.
Ich bestétige, dass ich die Hinweise zum Antrag auf Férderung nach dem AFBG zur Kenntnis genommen habe und versichere, dass
meine Angaben richtig und vollsténdig sind und das im Druckteil keine Anderungen vorgenommen wurden.
Ort, Datum Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers
Unterschrift
)( nicht
vergessen




Hinweise zum Ausflllen der Anlage zum Formblatt A

Allgemeines:

Die Beantwortung der Fragen ist, soweit nichts anderes angegeben ist, zur Durchfihrung des AFBG erforderlich (§ 67 a Zehntes Buch Sozialgesetzbuch,
§§ 19 Abs. 2, 21 Abs. 2 AFBG, § 4 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz sowie die entsprechenden Regelungen der Datenschutzgesetze der Lander).

Die Daten werden maschinell verarbeitet und gespeichert. Uber Art und Umfang der tber Sie gespeicherten Daten kénnen Sie Auskunft erlangen.
Erklarungspflicht:

Kommen Sie dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, so kann lhnen die Sozialleistung versagt oder entzogen werden (§ 66 Erstes Buch Sozial-
gesetzbuch).

Bitte alle Angaben durch Bescheide oder sonstige Nachweise im Original oder in Kopie belegen.

@ Der Bewilligungszeitraum umfasst in der Regel die Dauer der MaBnahme bzw. des MaBnahmeabschnitts, langstens einen Zeitraum von
36 bzw. 48 Monaten. AFBG-Leistungen werden immer fiir volle Monate gewahrt.

@ Zu den Einnahmen zahlen u.a. Einklnfte aus ruhenden Arbeitsverhaltnissen (z.B. Beurlaubung fiir die Aufstiegsfortbildungszeit) sowie aus Ferien-
und Nebenarbeit (auch Sachbeziige und Ubergangsgebiihrnisse). Anzugeben sind ebenfalls die Einnahmen aus Gelegenheitsjobs, Minijobs. Der
Arbeitnehmerpauschbetrag sowie Steuern und Abzige fiir soziale Aufwendungen werden von Amts wegen beriicksichtigt.

@ Die Ausbildungsvergiitung umfasst z.B. auch Essengeldzuschuss, Mietzuschuss sowie Sachbeziige wie z.B. freie Unterkunft und Verpflegung.

@ Anzugeben ist die Hohe der der/dem Teilnehmerin/Teilnehmer an der Aufstiegsfortbildung tatséchlich zuflieBenden Betréage (nach Abzug des
Pflichtbeitrages zur Krankenversicherung). Das Waisengeld ist in Hohe der tatséchlich zuflieBenden Betréage, also einschlieBlich der Weihnachts-
zuwendung und abzuglich der Steuern anzugeben. Ist Waisenrente oder Waisengeld beantragt oder ist ein Antrag beabsichtigt, teilen Sie dies bitte
der zustandigen Behdrde unter Angabe des Aktenzeichens mit.

@ Als Einnahmen sind stets die Bruttoeinnahmen anzugeben. Werbungskosten und Sparerfreibetrag werden von Amts wegen berticksichtigt.

(® siehe Hinweise zur BAf6G-Einkommensverordnung (siehe Riickseite)

Steuerfreie Einnahmen danach sind z.B.: Abfindungen (steuerfreier Teil), Anpassungsgeld an Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus, Arbeitslo-
senbeihilfe, Arbeitslosengeld, Auslandskinderzuschlag, Auslandszuschlag, Beihilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe, Geld- und Sach-
beziige nach dem Zivilschutzgesetz, dem Bundesgrenzschutzgesetz, fiir Angehorige der Vollzugspolizei und der Berufsfeuerwehr, Insolvenzgeld,
Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Mutterschaftsgeld (einschl. Zuschuss zum Mutterschaftsgeld), Schwerverletztenzulage an erwerbsgeminderte
Landwirte, Uberbriickungsgeld, Ubergangsgeld, Unterhaltsbeihilfe, Unterhaltshilfe, Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz,
Unterkunft, Verpflegung, Verdienstausfallentschadigung, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Wehrsold (einschl. Verpflegung und Unter-
kunft), Winterausfallgeld, Wintergeld

Diese Auflistung ist nicht abschlieBend! Sie sind verpflichtet, andere steuerfreie Einnahmen anzugeben. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an die fiir Sie zusténdige Behérde.

@ Ausbildungsbeihilfen und gleichartige Leistungen sind z.B.:
a) Erziehungsbeihilfen nach dem BVG,
b) Ausbildungshilfen der Bundeswehr,
c) Hilfen aus dem Europaischen Sozialfonds, die die Agentur fir Arbeit Teilnehmern an beruflichen Fortbildungs- und UmschulungsmaBnahmen
gewahren.
Andere Einnahmen sind z.B. Familienzuschlage zur Ausbildungsvergutung.
@ MaBgeblich sind lhre Vermégensverhéltnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung. Vermégensveranderungen zwischen Antragstellung
und dem Ende des Bewilligungszeitraumes bleiben unberiicksichtigt.
Alle Angaben sind zu belegen. Nachweise sind z.B.
« Kaufvertrag, in der Regel nicht alter als fiinf Jahre
» Erbschein
+ Bescheinigung uber die Gebaudeversicherung
+ Bescheinigung des Gutachterausschusses der Stadt, der Gemeinde, des Landratsamtes
Hinweis: Handelt es sich um ein selbstgenutztes Einfamilienhaus oder eine selbstgenutzte Eigentumswohnung besteht unter Umstanden auf
Antrag die Mdglichkeit der Freistellung von der Vermégensanrechnung.

Als sonstige bebaute Grundstlcke sind z.B. Eigentumswohnungen oder Eigenheime — auch Miteigentumsanteile — anzugeben. Alle Grundstiicke
und Betriebsvermdgen sind mit ihrem Zeitwert anzugeben.

@) Kraftfahrzeuge (Kfz) sind z.B. Auto, Motorrad etc.

@ Bei Wertpapieren, Aktien usw. geben Sie bitte die Stiickzahl bei Antragstellung an. MaBgeblicher Kurswert ist der Wert im Zeitpunkt der Antrag-
stellung.

@3 Sonstige Forderungen und Rechte sind z.B. Vermachtnisse, Anspriiche auf Zahlungen eines Geldbetrages oder Lieferung von Waren, ferner
Geschaftsanteile, Patentrechte, Verlags- und Urheberrechte.

Sonstige Vermbdgensgegenstande sind mit inrem Zeitwert anzugeben. Hierzu gehéren nicht Haushaltsgegenstédnde wie Mobel, Wasche, Geschirr,
Radio oder Fernseher.

@ Bei auslandischen Vermdgenswerten sind die in- und/oder auslandischen Besteuerungsunterlagen vorzulegen.

Soweit Bauspar- oder Pramiensparguthaben nicht schon als Hartefreibetrag freigestellt sind, werden fiir die bei einer evil. Verwertung entstehen-
den Verbindlichkeiten (z.B. Pramienriickforderung) von Amts wegen pauschal 10 v. H. abgesetzt.

@ Bei Hypotheken, Grundschulden sowie sonstigen Schulden wie z.B. Kleinkrediten ist stets nur die Restschuld anzugeben.

Eine Verwertung von Vermdgensgegenstanden ist aus rechtlichen Griinden z.B. ausgeschlossen, wenn ein entsprechendes gesetzliches oder
behdrdliches VerauBerungsverbot (§§ 135, 136 BGB) vorliegt. Eine Verwertung ist jedoch nicht durch ein vom Eigentimer vereinbartes rechtsge-
schéftliches VerauBerungsverbot (§ 137 BGB) ausgeschlossen. Die Verwertung von Spar- und Bausparguthaben ist aus rechtlichen Griinden nicht
ausgeschlossen; hier besteht stets eine vorzeitige Klindigungsmdglichkeit.

Bitte die H6he des Zeitwertes bzw. einen Betrag in vollen Euro angeben. Zudem ist eine ausfihrliche Begriindung mit Nachweisen erforderlich.

Eine Harte liegt insbesondere vor,
a) wenn Eigenkapital fir Existenzgriindung verwendet werden soll,

b) wenn die Vermdgensverwertung zur VerauBerung oder Belastung eines angemessenen Hausgrundstiicks, besonders eines Familienheims oder
einer Eigentumswohnung, die selbst bewohnt wird oder im Gesamthandseigentum steht, fuhren wiirde,

c) soweit das Vermdgen zur Milderung der Folgen einer kérperlichen oder seelischen Behinderung bestimmt ist oder nach einem erlittenen
Personenschaden der Deckung der voraussichtlichen schadigungsbedingten Aufwendungen fiir die Zukunft dienen soll,

d) solange das Vermdgen nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines Hausgrundstiicks bestimmt ist, soweit dieses Wohnzwecken
Behinderter oder Pflegebedirftiger dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Verwertung des Vermégens gefahrdet wiirde.

Bitte auch hier eine ausfiihrliche Begriindung mit Nachweisen beifligen.
I -



Hinweise zur BAfoG-Einkommensverordnung (§ 17 AFBG)

Als Einnahmen, die zur Deckung des Lebensbedarfs bestimmt sind, gelten folgende Leistungen:

10.

Leistungen der sozialen Sicherung

. nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB lll) Entgeltersatzleistungen (§ 116), Winterausfallgeld (§ 214), Uberbriickungsgeld (§ 57)

abzuglich der pauschalierten Sozialversicherungsbeitrage, Eingliederungshilfe (§ 418);

nach dem Fiinften, Sechsten und Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB V, SGB VI, SGB VII), der Reichsversicherungsordnung
(RVO), dem Gesetz iiber die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG), dem Zweiten Gesetz liber die Versicherung der Landwirte
(KVLG-1989), dem Mutterschutzgesetz (MuSchG), dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Krankengeld (§ 44 ff. SGB V,
§§ 12 ff. KVLG 1989), Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse zur Erstattung des Verdienstausfalls bei Tatigkeit als Haushaltshilfe im
Krankheitsfall des Versicherten (§ 38 Abs. 4 SGB V), Mutterschaftsgeld (§§ 200 ff. RVO, §§ 29 ff. KVLG, § 13 MuSchG) und Zuschuss zum
Mutterschaftsgeld (§ 14 MuSchG), soweit sie das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz oder das nach § 10 des
Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetzes anrechnungsfreie Elterngeld oder vergleichbare Leistungen der Lander Ubersteigen,
Verletztengeld (§§ 45 ff. SGB VII), Ubergangsgeld (§§ 49 ff. SGB VII, §§ 20 ff. SGB VI), Elterngeld (§ 2 BEEG), soweit es die nach § 10
BEEG anrechnungsfreien Betrage Ubersteigt;

nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz fiir anwendbar erkléren,
Versorgungskrankengeld (§ 16 BVG), Ubergangsgeld (§ 26a Abs. 1 BVG), Unterhaltsbeihilfe, wenn der Berechtigte nicht in einer
Rehabilitationseinrichtung untergebracht ist (§ 26a Abs. 5 BVG), laufende erganzende Hilfe zum Lebensunterhalt, soweit sie auBerhalb von
Anstalten, Heimen und gleichartigen Einrichtungen fir Angehdrige im Sinne des § 25 Abs. 3 Nr. 2 des Bundesausbildungsférderungs-
gesetzes (BAf6G) geleistet wird, die mit dem Einkommensbezieher nicht in Haushaltsgemeinschaft leben (§ 27a BVG);

nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG), dem Reparationsschadengesetz (RepG) und dem Fliichtlingshilfegesetz (FIUHG) jeweils
der halbe Betrag der Unterhaltshilfe (§§ 261 bis 278a LAG), Unterhaltsbeihilfe (§ 10 des Vierzehnten Gesetzes zur Anderung des
Lastenausgleichsgesetzes), Beihilfe zum Lebensunterhalt (§§ 301 bis 301b LAG), Unterhaltshilfe und Unterhaltsbeihilfe (§§ 44, 45 RepG),
Beihilfe zum Lebensunterhalt (§§ 12 bis 15 FIGHG);

nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, soweit sie nicht zum Ausgleich fir den Wehrdienst des Auszubildenden geleistet werden, allge-
meine Leistungen (§ 5), Einzelleistungen (§ 6), Leistungen fir grundwehrdienstleistende Sanitatsoffiziere (§ 12a) und
Verdienstausfallentschadigungen (§ 13 Abs. 1, § 13a); Entsprechendes gilt fuir gleichartige Leistungen nach § 78 des Zivildienstgesetzes
und § 59 des Bundesgrenzschutzgesetzes vom 18. August 1972 (BGBI. | S. 1834), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19.
Oktober 1994 (BGBI. | S. 2978) geédndert worden ist;

nach dem Beamtenversorgungsgesetz Ubergangsgeld (§ 47);
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Unterhaltsleistung (§§ 1 ff.);

Anpassungsgeld nach den Richtlinien Giber die Gewahrung von Anpassungsgeld an Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus vom
13. Dezember 1971 (BAnz. Nr. 233 vom 15. Dezember 1971), zuletzt gedndert am 16. Juni 1983 (BAnz. S. 5901);

Leistungen aufgrund der Richtlinie iliber die Gewédhrung von Beihilfen fiir Arbeitnehmer der Eisen- und Stahlindustrie, die von
MaBnahmen im Sinne des Artikels 56 § 2 Buchstabe b des Montanunionvertrages betroffen werden, vom 25. Marz 1998 (BAnz. S. 4951);

nach dem Soldatenversorgungsgesetz Ubergangsgeld (§ 37), Arbeitslosenbeihilfe (§ 86a Abs. 1);

. Vorruhestandsgeld nach der Verordnung liber die Gewéahrung von Vorruhestandsgeld vom 8. Februar 1990 (GBI. | Nr. 7 S. 42), die

gemaB Anlage Il Kapitel VIl Sachgebiet E Abschnitt Ill Nr. 5 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 und Artikel 4 Nr. 13 der
Vereinbarung vom 18. September 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 28. September 1990 (BGBI. 1990 Il S. 885, 1210,
1243) mit MaBgaben weitergilt;

. Ubergangsleistungen nach § 3 Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) vom 31. Oktober 1997 (BGBI. | S. 2623).

Weitere Einnahmen

. nach dem Wehrsoldgesetz (Geld- und Sachbeziige) Wehrsold (§ 2), Verpflegung (§ 3), Unterkunft (§ 4); Entsprechendes gilt fir gleichar-

tige Leistungen (Geld- und Sachbeziige) nach § 35 des Zivildienstgesetzes, § 59 des Bundesgrenzschutzgesetzes (sieche oben unter
Ziffer | Nr. 5) sowie fur Angehdérige der Vollzugspolizei und der Berufsfeuerwehr;

Vorruhestandsbezlige und diesen gleichstehende Leistungen, soweit sie steuerfrei sind; hierzu zahlt auch das Ausgleichsgeld nach dem
Gesetz zur Férderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstatigkeit (FELEG) vom 21. Februar 1989 (BGBI. | S. 233), soweit es
die Summe des nach § 3 Nr. 27 des Einkommensteuergesetzes (EStG) steuerfreien Betrages nicht Ubersteigt;

Aufstockungsbetrage nach dem Altersteilzeitgesetz (§ 3 Abs. 1 Buchstabe a) sowie die Zuschlage, die versicherungsfrei Beschéaftigte im
Sinne des § 27 Abs. 1 bis 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zur Aufstockung der Bezlige bei Altersteilzeit nach beamtenrechtlichen
Vorschriften oder Grundséatzen erhalten;

Abfindungen nach § 3 Nr. 9 des Einkommensteuergesetzes;

Leistungen, die in Erflllung einer gesetzlichen Unterhaltspflicht erbracht werden, mit Ausnahme der Leistungen der Eltern der/des Auszu-
bildenden und ihres/seines Ehegatten;

Leistungen nach § 9 Abs. 1 des Anspruchs- und Anwartschaftstiberfiihrungsgesetzes.

. Einnahmen bei Auslandstatigkeit

. Bezlige der Bediensteten internationaler und zwischenstaatlicher Organisationen und Institutionen sowie Beziige diplomatischer und kon-

sularischer Vertreter fremder Méchte und der ihnen zugewiesenen Bediensteten, soweit diese von der Steuerpflicht befreit sind;

nach dem Bundesbesoldungsgesetz Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 1 bis 4) mit 10 vom Hundert des Betrages, Auslandskinderzuschlag
nach § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 mit 50 vom Hundert des Betrages, Auslandskinderzuschlag nach § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 mit 80 vom Hundert
des Betrages;

Entsprechendes gilt fiir vergleichbare Bezlige von Personen, die im offentlichen Interesse nach auBerhalb des Geltungsbereichs des
Bundesausbildungsférderungsgesetzes entsandt, vermittelt oder dort beschaftigt sind.

—4-—




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


	Förderungsnummer: 
	Name: 
	Geburtsdatum: 
	Bewilligungszeitraum Beginn: 
	Bewilligungszeitraum Ende: 
	Bewilligungszeitraum Monate: 
	Einnahmen Arbeitsverhältnisse: 
	vermögenswirksame Leistungen - ja: Off
	vermögenswirksame Leistungen - nein: Off
	Renten: 
	Einkünfte selbstständiger Arbeit: 
	Ausbildungsvergütung: 
	Waisenrente: 
	Kapitalvermögen: 
	Einnahmen BAföG-Einkommensverordnung: 
	Unterhalt: 
	Zuwendungen: 
	Ausbildungsbeihilfen: 
	sonstige Ausbildungsbeihilfen: 
	Einnahmen Unterhalt Ehegatte: 
	Einnahmen Unterhaltsbedarf Kinder: 
	Sozialleistungen - ja: Off
	Sozialleistungen - nein: Off
	Sozialleistungen welche: 
	Grundstücke: 
	sonstige unbebaute Grundstücke: 
	sonstige bebaute Grundstücke: 
	Betriebsvermögen: 
	Kraftfahrzeuge: 
	Wertpapiere: 
	Forderungen: 
	Lebensversicherungen: 
	Sonstige Vermögensgegenstände: 
	Verkehrswert Ausland: 
	Barvermögen und Guthaben: 
	Bank- und Sparguthaben: 
	Bauspar- und Prämiensparguthaben: 
	Hypotheken: 
	Lasten: 
	Sonstige Schulden: 
	Übergangsbeihilfen: 
	Vermögenswerte: 
	Härte - ja: Off
	Härte - nein: Off
	Unterschrift Ort und Datum: 


